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b) Genehmigung des Haushalts für das kommende Geschäftsjahr 

c) Festsetzung der Höhe und Fälligkeit des Jahresbeitrags 
d) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes 

e) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins. 

f) Beschluss über den Ausschluss eines Mitglieds 

g) Wahl von zwei Kassenprüfern für die Dauer von zwei Geschäftsjahren. Beginnend mit der 
ersten Mitgliederversammlung die die Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes 
zum Gegenstand hat, wird jeweils ein Kassenprüfer als Nachrücker gewählt. 

§11 

Die Einberufung der Mitgliederversammlung 

Mindestens einmal im Jahr, möglichst bis zum II. Quartal, soll die Ordentliche 
Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 
zwei Wochen durch schriftliche Benachrichtigung unter Angabe der Tagesordnung 
einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung der Einladung folgenden 
Werktages. Das Einladungsschreiben gilt als dem Mitglied zugegangen, wenn es an die letzte 
vom Mitglied dem Verein schriftlich bekanntgegebene Adresse gerichtet ist. Die 
Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 

§ 12 

Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. 
Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied 
anwesend, bestimmt die Versammlung einen Leiter. 

Das Protokoll wird vom Schriftführer geführt. Ist dieser nicht anwesend, bestimmt der 
Versammlungsleiter einen Schriftführer. 

Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss schriftlich 
durchgeführt werden, wenn ein Drittel der bei der Abstimmung anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt. 

Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann Gäste zulassen. 
Über die Zulassung der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens beschließt die 
Mitgliederversammlung. 

Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der 
Erschienen beschlussfähig. 


